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M E R K B L A T T 

Betreffend die Verrechnungssteuer 
bei Vorsorge- und Versicherungs eistungen 

Das Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer vom 13. Oktober 1965 (VStG) sowie die Vo  ziehungsverord-
nung vom 19. Dezember 1966 (VStV) sichern die Besteuerung von Versicherungs- und Vorsorge eistungen für 
die ordent ichen Einkommens- und Vermögenssteuern des Bundes und der Kantone. Der Versicherungs- oder 
Vorsorgeträger hat der Eidg. Steuerverwa tung (ESTV) die ausgerichteten Leistungen zu me den (Rege fa  ) oder 
diese bei Einspruch des Empfängers gegen die Me dung um die Verrechnungssteuer zu kürzen. 
A s Vorsorge eistungen ge ten Leistungen aus der berufichen Vorsorge, aus Freizügigkeitseinrichtungen sowie 
aus der gebundenen Se bstvorsorge (Säu e 3a). 

A. Erfüllung der Meldepfic t

1. Eine Me dung der nachstehenden Leistungen ist immer dann vorzunehmen, wenn der Versicherungs- oder
Vorsorgenehmer oder ein Anspruchsberechtigter In änder ist. In änder ist, wer in der Schweiz Wohnsitz,
dauernden Aufentha t oder statutarischen Sitz hat (vg . hiernach C für nicht a s In änder qua ifzierende
Empfänger).

2. Mit den Formu aren 562 resp. 563 sind Kapita  eistungen aus Lebensversicherungen sowie Vorsorge eis-
tungen in Kapita form zu me den, wenn der gesamte Leistungsbetrag aus derse ben Versicherung 5'000
Franken übersteigt.

Zeitrenten sind mit der ersten Ratenzah ung a s Kapita  eistung mit dem Barwert zu me den. Die Grund a-
gen der Berechnung des Barwertes und die Fä  igkeit der  etzten Rentenzah ung sind anzugeben.

3. Mit den Formu aren 564 resp. 565 sind Leibrenten und Pensionen aus Lebens-, Unfa  -, Haftpficht- und
Krankenversicherung sowie Renten aus Vorsorge bei ihrer ersten Auszah ung mit dem Betrag der Jahres-
rente zu me den, wenn ihr Betrag im Jahr und Einze fa   500 Franken übersteigt.

Rentenerhöhungen müssen dann nicht mehr geme det werden, wenn der Rentenbezüger vom Versiche-
rungs- oder Vorsorgeträger einen Rentenausweis im Doppe  erhä t, den er der Steuererk ärung bei egen
kann. Macht der Versicherungs- oder Vorsorgeträger von dieser Praxis Gebrauch, so hat er die ESTV vor-
gängig darüber schrift ich zu orientieren.

4. Die Me depficht entsteht bei Ausrichtung der Leistung, wobei a s Ausrichtung die Auszah ung, Überwei-
sung, Gutschrift oder Verrechnung gi t. Die Me dungen sind innert 30 Tagen nach Ab auf jedes Monats
für die in diesem Monat erbrachten Leistungen der ESTV zuzuste  en.

5. Wird eine Versicherungs- oder Vorsorge eistung geme det, so ist kein Verrechnungssteuerabzug vorzuneh-
men (vg . hiernach B).
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B. Abzug der Verrec nungssteuer

1. Ein Abzug der Verrechnungssteuer erfo gt nur dann, wenn der Versicherungs- oder Vorsorgenehmer oder
ein Anspruchsberechtigter vor Ausrichtung der Leistung beim Versicherungs- oder Vorsorgeträger schrift-
 ich Einspruch gegen die Me dung erhoben hat. Bei einem Einspruch ist die Verrechnungssteuer von 8%
auf Kapita  eistungen und von 15% auf jeder Rentenzah ung in Abzug zu bringen und der ESTV mitte s
Formu ar 123 innert 30 Tagen nach Ab auf jedes Monats für die in diesem Monat erbrachten Leistungen
zu überweisen. Vom Empfänger der Leistungen ordentlic erweise gesc uldete Einkommens- und
Vermögenssteuern sind mit dem Verrec nungssteuerabzug nic t abgegolten.

2. Der Empfänger der um die Verrechnungssteuer gekürzten Versicherungs- oder Vorsorge eistung hat An-
spruch auf Rückerstattung der Steuer, wenn er die Abzugsbescheinigung des Versicherungs- oder Vorsor-
geträgers beibringt und a  e Angaben vermitte t, die zur Ge tendmachung der mit der frag ichen Leistung
zusammenhängenden Steueransprüche des Bundes und der Kantone erforder ich sind. Der Antrag auf
Rückerstattung der Verrechnungssteuer ist schrift ich bei der ESTV einzureichen mit Formu ar 566 (Kapita -
 eistungen) oder 567 (Renten), we che beim Versicherungs- oder Vorsorgeträger oder auf der Internetseite
der ESTV zu beziehen sind. Der Anspruch er ischt, wenn der Antrag nicht innert drei Jahren seit Ab auf
desjenigen Ka enderjahres, in we chem die Versicherungs- oder Vorsorge eistung erbracht worden ist, ge-
ste  t wird.

, 

C. Quellensteuerabzug

Sofern auf Vorsorgeleistungen (Kapita  oder Rente) der Que  ensteuerabzug vorgenommen wird

entfä  t die Verrechnungssteuer- bzw. Me depficht gegenüber der ESTV (vg . hiervor A Ziff. 1).

D. Auskünfte

Weitere Auskünfte erha ten Sie bei der Abtei ung Erhebung oder auf der Internetseite der Eidg.

Steuerverwa tung www.estv.admin.ch. 
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